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Gemeinderats-/ 

Ortschafsrats-/ 

Ausschusssitzungen 
 

Sitzung des Ortschaftsrates 

Dornstedt am 23.05.2024 

 

Öffentliche Sitzung Ortschaftsrates 

Dornstedt, am Donnerstag, den 

23.05.2024, um 18:00 Uhr,  

im Büro des Ortsbürgermeisters, An der 

Schule 2, 06179 Teutschenthal/ 

OT Dornstedt  

 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1   Eröffnung der Sitzung, Feststellung 

der ordnungsgemäßen Ladung und 

der Anwesenheit  

2   Anträge zur Änderung der 

Tagesordnung und Feststellung der 

Tagesordnung  

3   Einwohnerfragestunde  

4   Entscheidung über Einwendungen 

gegen die Niederschrift und 

Bestätigung der Niederschrift 

5   Mitteilungen und aktuelle Themen 

5.1   Bericht des Ortsbürgermeisters 

6   Beschlussvorlagen  

7   Anfragen/Anregungen  

 

Nichtöffentlicher Teil 

8   Mitteilungen  

8.1   Bericht des Ortsbürgermeisters 

9   Beschlussvorlagen  

10   Anfragen/Anregungen  

   

Jens Heinemann 

Ortsbürgermeister 

 

Sitzung des Ortschaftsrates 

Zscherben am 27.05.2024 

 

Öffentliche Sitzung Ortschaftsrates 

Zscherben, am Montag, den 27.05.2024, 

um 18:00 Uhr, im Gerätehaus der 

Freiwilligen Feuerwehr Zscherben 

Angersdorfer Str. 9,  

06179 Teutschenthal/OT Zscherben  
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Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1   Eröffnung der Sitzung, Feststellung 

der ordnungsgemäßen Ladung und 

der Anwesenheit  

2   Anträge zur Änderung der 

Tagesordnung und Feststellung der 

Tagesordnung  

3   Einwohnerfragestunde  

4   Entscheidung über Einwendungen 

gegen die Niederschrift und 

Bestätigung der Niederschrift 

5   Mitteilungen und aktuelle Themen 

5.1   Bericht der Ortsbürgermeisterin 

5.2   Bericht über die Arbeit des 

Ortschaftsrates in seiner 

Legislaturperiode  

 6   Beschlussvorlagen  

 7   Anfragen/Anregungen  
 

Nichtöffentlicher Teil 

 8   Mitteilungen  

8.1   Bericht der Ortsbürgermeisterin 

 9   Beschlussvorlagen  

10   Anfragen/Anregungen  
 

Sabine Falke 

Ortsbürgermeisterin 

 

Öffentliche 

Bekanntmachungen der 

Gemeinde Teutschenthal 
 

Bekanntmachung über die 

Möglichkeit der Einsichtnahme in 

das Wählerverzeichnis und die 

Erteilung von Wahlscheinen für die 

Wahl zum 10. Europäischen 

Parlament und die 

Kommunalwahlen (Kreistags-, 

Gemeinderats- und 

Ortschaftsratswahl) in der 

Gemeinde Teutschenthal am 09. 

Juni 2024 

 

1. Das Wählerverzeichnis zu der/den 

oben genannten Wahl/en für die Wahl-

bezirke der Gemeinde Teutschenthal wird 

in der Zeit vom 20.05.2024 bis 24.05.2024 

während der allgemeinen Öffnungszeiten 

 

Montag bis Donnerstag  

von 09:00 bis 12:00 Uhr  

und Montag, Mittwoch, Donnerstag von 

13:00 bis 15:00 Uhr 

und Dienstag von 13:00 bis 18:00 Uhr 

 

im Einwohnermeldeamt der Gemeinde 

Teutschenthal; Zimmer 120 und 121 für 

Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit-

gehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die 

Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu 

seiner Person im Wählerverzeichnis 

eingetragenen Daten überprüfen. Sofern 

ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 

Vollständigkeit der Daten von anderen im 

Wählerverzeichnis eingetragenen Per-

sonen überprüfen will, hat er Tatsachen 

glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 

Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 

Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 

Recht auf Überprüfung besteht nicht 

hinsichtlich der Daten von Wahlbe-

rechtigten, für die im Melderegister ein 

Sperrvermerk gemäß den § 51 Absatz 1 

des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

 

Bei Führung im automatisierten Verfahren 

ist die Einsichtnahme des Wählerver-

zeichnisses auch durch ein Datensicht-

gerät möglich. Das Datensichtgerät darf nur 

von einem Bediensteten der Gemeinde 

bedient werden. 

 

2.Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig 

oder unvollständig hält kann, spätestens 

am 24.05.2024 bis 12.00 Uhr, bei der 

Gemeinde Teutschenthal, Am Busch 19 in 

06179 Teutschenthal einen Antrag auf 

Berichtigung des Wählerverzeichnisses 

stellen. 

 

Der Antrag ist schriftlich oder mündlich als 

Erklärung zur Niederschrift zu stellen. 

Sofern die behaupteten Tatsachen nicht 

offenkundig sind, hat die Antragstellerin/der 

Antragsteller die erforderlichen Beweis-

mittel beizubringen. 
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Der Antrag nach § 15 Abs. 4 KWO LSA 

(Antrag auf Eintragung in das Wähler-

verzeichnis der Zuzugsgemeinde) für die 

Kreiswahl (bei Wohnortwechsel innerhalb 

des Kreisgebietes) gilt innerhalb der An-

tragsfrist als Berichtigungsantrag. 

 

3.Wahlberechtigte, die in das Wähler-

verzeichnis eingetragen sind, erhalten 

spätestens bis zum 19.05.2024 eine 

Wahlbenachrichtigung. 

 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten 

hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 

muss das Wählerverzeichnis einsehen und 

gegebenenfalls einen Antrag auf 

Berichtigung stellen, wenn sie/er nicht 

Gefahr laufen will, dass sie/er ihr/sein 

Wahlrecht nicht ausüben kann.  

 

Wählen kann nur, wer in das 

Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 

einen Wahlschein hat.  

 

4.Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

 

4.1. eine in das Wählerverzeichnis ein-

getragene wahlberechtigte Person, 

 

4.2. eine nicht in das Wählerverzeichnis 

eingetragene wahlberechtigte Person, 

a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr 

Verschulden die Antragsfrist für die 

Berichtigung des Wählerverzeichnisses 

versäumt hat; das gilt hinsichtlich der 

Kreiswahl auch, wenn sie den Antrag nach 

§ 15 Abs. 4 KWO LSA (Antrag auf 

Eintragung in das Wählerverzeichnis der 

Zuzugsgemeinde) entschuldbar erst nach 

Ablauf der Antragsfrist vorlegt, 

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der 

Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist 

entstanden ist. 

 

Wahlscheine können bis zum 07.06.2024, 

18.00 Uhr, schriftlich oder mündlich bei der 

Gemeindebehörde beantragt werden.  

 

Soweit die Gemeinde diese Möglichkeit 

eröffnet, kann der Antrag auch elektronisch 

übermittelt werden, wenn er 

dokumentierbar ist. Der Schriftform wird 

auch durch E-Mail, Telegramm, Fern-

schreiben oder Fernkopie Genüge getan. 

Fernmündliche Anträge sind nicht zulässig. 

 

Eine behinderte wahlberechtigte Person 

kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 

einer anderen Person bedienen. 

 

Nicht in das Wählerverzeichnis ein-

getragene wahlberechtigte Personen 

können aus den unter 4.2. angegebenen 

Gründen den Antrag noch bis zum Wahl-

tage, 15.00 Uhr stellen.  

 

Gleiches gilt, wenn die wahlberechtigte 

Person schriftlich erklärt, wegen einer 

plötzlichen Erkrankung das Wahllokal nicht 

oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-

rigkeiten aufsuchen zu können. 

 

Die beantragende Person muss den Grund 

für die Erteilung eines Wahlscheins 

glaubhaft machen.  

 

Wer den Antrag für eine andere Person 

stellt, muss durch Vorlage einer 

schriftlichen Vollmacht nachweisen, 

dass sie/er dazu berechtigt ist.  

 

Finden gleichzeitig mehrere Wahlen statt 

(z.B. Gemeinde- und Kreiswahlen), gilt der 

Wahlscheinantrag für jede Wahl, für die die 

beantragende Person wahlberechtigt ist. 

 

Versichert die wahlberechtigte Person 

glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahl-

schein nicht zugegangen ist, kann ihr bis 

zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, einen 

neuen Wahlschein erteilt werden. 

 

Verlorene und nicht rechtzeitig zuge-

gangene Wahlscheine werden nicht 

ersetzt.  

 

5.Wer einen Wahlschein hat, kann an der 

Wahl durch Stimmabgabe in einem 

beliebigen Wahlbezirk des zuständigen 

Wahlbereichs oder durch Briefwahl 

teilnehmen. 

 

Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag 

nicht, dass die wahlberechtigte Person vor 
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einem Wahlvorstand wählen will, so erhält 

sie mit dem Wahlschein zugleich 

- einen/die amtlichen Stimmzettel, 

- einen/die amtlichen Wahlumschlag/ 

Wahlumschläge,  

- einen amtlichen, mit der Anschrift, 

an die der Wahlbrief zurückzu-

senden ist, versehenen Wahlbrief-

umschlag 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 

Finden gleichzeitig mehrere Wahlen statt 

erhält die wahlberechtigte Person für jede 

Wahl, für die sie wahlberechtigt ist, einen 

Stimmzettel und einen Wahlumschlag, für 

alle Wahlen aber nur einen Wahlbrief-

umschlag. 

 

Die Abholung von Wahlschein und 

Briefwahlunterlagen für einen anderen ist 

nur möglich, wenn die bevollmächtigte 

Person vom Wahlberechtigten bereits auf 

dem Wahlscheinantrag benannt wurde 

oder die Berichtigung zur Empfangnahme 

der Unterlagen durch Vorlage einer 

schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. 

Von der Vollmacht kann nur Gebrauch 

gemacht werden, wenn die bevollmächtigte 

Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte 

vertritt; dies hat sie vor der Gemeinde vor 

der Empfangnahme der Unterlagen schrift-

lich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 

die bevollmächtigte Person auszuweisen.  

 

Holt die wahlberechtigte Person persönlich 

den Wahlschein und die Briefwahl-

unterlagen ab, so kann sie die Briefwahl an 

Ort und Stelle ausüben. 

Wer durch Briefwahl wählt, muss den 

Wahlbriefumschlag mit Briefwahlunter-

lagen so rechtzeitig an die auf dem 

Wahlbriefumschlag angegebene Stelle 

übersenden, dass der Wahlbrief 

spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr 

eingeht. 

 

Der Wahlbrief kann auch dort abgegeben 

werden. 

 

Weitere Hinweise darüber, wie durch Brief-

wahl gewählt wird, sind dem Wahlschein zu 

entnehmen. 

 

Michael Stöhr 

Gemeindewahlleiter 
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